
19

AK

02-2022 AK 
Anwalt und Kanzlei

Kurz informiert

▶▶ Elektronischer Rechtsverkehr
beA: Die elektronische Antragspflicht gilt auch für eilsachen!

| Die aktive Nutzungspflicht der elektronischen Antragstellung gemäß 
§ 130d ZPO gilt auch, wenn Sie eilige Schriftsätze einreichen oder mit dem 
gerichtlichen Bereitschaftsdienst kommunizieren möchten. Das Einreichen 
per Telefax ist grundsätzlich nicht mehr zulässig, sodass allein auf diesem 
Weg übermittelte Prozess- und Verfahrenserklärungen unwirksam sind. |

Im Einzelfall kann es allerdings geboten sein, eilige Schriftsätze vorab per 
Telefax anzukündigen. Denn derzeit kommen Nachrichten, die über den elek-
tronischen Rechtsverkehr an die Gerichte und Staatsanwaltschaften ver-
schickt werden, teilweise noch verzögert bei den zuständigen Bearbeitern an. 
Das liegt insbesondere im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit an den 
internen Verarbeitungsvorgängen in den IT-Systemen der Justiz. Hier wird 
zwar an technischen Lösungen gearbeitet. Dies kann aber noch bis zur Jah-
resmitte 2022 dauern. 

Der richterliche Bereitschaftsdienst kann selbst auf Nachrichten  zugreifen, 
die über den elektronischen Rechtsverkehr eingegangen sind. Hierfür exis-
tieren Bereitschaftsdienstpostfächer, deren Adresse – ebenso wie die Tele-
fonnummern des Bereitschaftsdienstes – ausschließlich den relevanten 
Rechtsanwälten als Kommunikationspartnern mitgeteilt werden sollen. Die 
Bereitschaftsrichter können somit über die Dateiablage auf ein fache Weise 
direkt auf Nachrichten zugreifen, die im Bereitschaftsdienstpostfach ein-
gegangen sind. Verzögerungen aus technischen Gründen bei der Nachrich-
tenabholung sind in der Regel gering und betragen höchstens 15 Minuten. Sie 
sollten vor der Einreichung eines elektronischen Dokuments unbedingt 
 zunächst telefonisch Kontakt mit dem richterlichen Bereitschaftsdienst auf-
nehmen, um dadurch eventuelle Verzögerungen auf jeden Fall zu vermeiden.

(mitgeteilt von Dipl.-Rechtspfleger Peter Mock, Koblenz)
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▶▶ Elektronischer Rechtsverkehr 
beA und fristen: Gerichtliche rechtsmittel- bzw. rechtsbehelfs-
belehrungen müssen ergänzt werden

| Aufgepasst: Durch die aktive beA-Nutzungspflicht müssen die Gerichte 
die Formvorschriften im Hinblick auf die Einlegung von Rechtsbehelfen 
bzw. Rechtsmitteln ändern. Sofern die Gerichte nach der jeweiligen Pro-
zessordnung auch über die Form belehren müssen, müssen sie die Beleh-
rungen um einen Hinweis auf die aktive beA-Nutzungspflicht ergänzen. |

Beachten Sie | So ist z. B. in § 569 Abs. 2 ZPO festgeschrieben, dass die 
 sofortige Beschwerde durch eine Beschwerdeschrift eingereicht wird. Sie als 
Anwalt sollten deshalb unbedingt prüfen, ob die Rechtsmittel- bzw. Rechts-
behelfsbelehrung in Bezug auf das jeweilige Fachverfahren ordnungsgemäß 
erteilt worden ist und ob deshalb die jeweilige Frist begonnen hat. Stellt sich 
heraus, dass die Belehrung fehlerhaft ist, können Sie bei unverschuldetem 
Versäumen einer Notfrist Wiedereinsetzung beantragen (vgl. § 233 S. 2 ZPO).

(mitgeteilt von Dipl.-Rechtspfleger Peter Mock, Koblenz)
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